
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2008/1/24 2Ob247/07y
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.01.2008

Norm

ZPO §384

EO §378 C

Rechtssatz

Die Sicherstellung eines Beweismittels für eine beabsichtigte Prozessführung kann keinesfalls im Rahmen eines

Beweissicherungsverfahrens, sondern, wenn überhaupt, in einem nach den Grundsätzen der §§ 378 7 EO

durchzuführenden Provisorialverfahren erwirkt werden.
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